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 Veröffentlicht am 15.06.2000

Norm

UWG §9a Abs2

Rechtssatz

Eine Sonnen1nsternis-Schutzbrille wird für ein einmaliges Ereignis verwendet, bei dem die Aufmerksamkeit durch das

Naturschauspiel gefangengenommen wird. Allfällige Werbeaufdrucke haben daher von vornherein nur eine geringe

Werbewirksamkeit: Während der Sonnen1nsternis wird nicht auf sie geachtet, danach oder auch davor besteht kein

Bedarf an einer Sonnenfinsternis-Schutzbrille. Die Gebrauchsfunktion wird durch die Werbeaufdrucke nicht gemindert;

der Wert einer Sonnen1nsternis-Schutzbrille mit Werbeaufdrucken unterscheidet sich daher, wenn überhaupt, so nur

unwesentlich von dem einer unbedruckten Sonnenfinsternis-Schutzbrille.
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